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Stadt Meerbusch . August 2006
Der Bürgermeister
Fachbereich 3
Az.: 03.52.32.00

An die
Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Sport
Frau Kox

Beratungsvorlage

zu TOP Nummer der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 13. September 2006

Öffentlicher Badebetrieb an beweglichen Ferientagen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt, am 18. Mai 2007 (Tag nach Christi Himmelfahrt) das 
Städt. Hallenbad durchgehend für den öffentlichen Badebetrieb zu öffnen.

Begründung:

An den für die Schulen zur Verfügung stehenden beweglichen Ferientagen fällt das Schulschwimmen 
aus. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport wurde der Antrag auf Öffnung für 
die Öffentlichkeit an diesen Tagen gestellt.

Im Schuljahr 2006/2007 sind bisher als bewegliche Ferientage der 19. und 20.02.2007 (Rosenmontag 
und Veilchendienstag) sowie der 18.05.2007 (Tag nach Christi Himmelfahrt) beschlossen. Der 4. Tag 
steht noch nicht fest.

An den beiden erstgenannten Terminen ist eine Öffnung für den Badebetrieb grundsätzlich nicht mög-
lich. Rosenmontag ist das Städt. Hallenbad geschlossen, aus diesem Grund wird am folgenden Diens-
tag die notwendige Grundreinigung durchgeführt. Dieser Ablauf ist Standard, wenn die beweglichen 
Ferientage zur Verlängerung von Wochenenden an den Wochenanfang gelegt werden.

Möglich wäre eine Öffnung am Tag nach Christi Himmelfahrt, welcher regelmäßig von den Schulen 
als beweglicher Ferientag gewählt wird.

Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass entgegen dem öffentlichen Badebetrieb beim Schul-
schwimmen die Verantwortung bei den Lehrkräften liegt und keine Aufsicht durch das Schwimmbad-
personal nötig ist. Diese freie Zeit wird regelmäßig zu kleineren Arbeiten genutzt, welche während des 
öffentlichen Badebetriebes nicht möglich sind. Diese Arbeiten müssen auf andere Zeiten verlegt wer-
den.



2

Lösung:

Der Freitag nach Christi Himmelfahrt wird durchgehend für den öffentlichen Badebtrieb freigegeben.

Kosten/Deckung:

keine

Personalaufwand:

Aufsichtspflicht durch Schwimmbadpersonal.

Dieter Spindler
Bürgermeister


